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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, 
sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,  
 

in der Dezember-Ausgabe unseres Newsletters stellen wir  Ihnen ein letztes Mal in diesem 
Jahr ausgewählte aktuelle Entscheidungen, insbesondere aus dem Gesundheits- sowie 
dem Arbeitsrecht, vor. Thematisiert werden unter anderem eine Entscheidung des BSG 
zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung der Tätigkeit eines Vertragsarztes im Rah-
men einer Krankenhauskooperation sowie ein Urteil des LAG Hamm zur Wirksamkeit ei-
ner fristlosen Kündigung im Zusammenhang mit einem Online-Attest. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen sowie eine besinnliche Weihnachtszeit, 
erholsame Feiertage und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 
2026! 
 

 
Ihre Kanzlei für Gesundheitsrecht: 
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______________Urteile aus dem Bereich des Gesundheitsrechts ______________

BSG: Sozialversicherungspflicht ei-
nes Vertragsarztes bei Tätigkeit in ei-
nem Krankenhaus trotz Kooperations-
vertrags 
Das Bundessozialgericht (BSG) beschäf-
tigte sich mit der Frage, ob die Tätigkeit 
eines Gesellschafters einer vertragsärzt-
lichen Berufsausübungsgesellschaft, der 
auf Grundlage eines Kooperationsver-
trags nephrologische Leistungen in ei-
nem Krankenhaus erbringt, als abhän-
gige Beschäftigung mit entsprechender 
Sozialversicherungspflicht einzuordnen 
ist. 
 
Der Kläger führt mit drei anderen Ärzten 
eine vertragsärztlich zugelassene Ge-
meinschaftspraxis für Nephrologie und 
Rheumatologie nach den Regeln der Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts. Die Bei-
geladene zu 1. betreibt ein zur vertrags-
ärztlichen Versorgung zugelassenes 
Krankenhaus mit Versorgungsauftrag im 
Bereich der Inneren Medizin ohne eigene 
Ärzte auf dem Fachgebiet der Nephrolo-
gie. Sie schloss mit der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts - vertreten durch deren 
vier Gesellschafter - zum 1. Oktober 2016 
auf unbestimmte Zeit einen Kooperati-
onsvertrag über nephrologische Leistun-
gen bei Patienten, die vollstationär, teil-
stationär oder ambulant versorgt werden. 
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
verpflichtete sich zur Übernahme der an-
geforderten Leistungen in Person durch 
ihre Gesellschafter oder von ihr ange-
stellte Ärzte mit entsprechender Qualifi-
kation. Sie bestimmte die eingesetzten 
Ärzte und hatte im Verhinderungsfall die 
Vertretung zu regeln. Rechtsgrundlagen 
der Kooperation waren die für die Klinik 
geltenden Rechtsvorschriften. Die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts war 

grundsätzlich verpflichtet, die von der Kli-
nik vorgehaltenen Mittel zu verwenden, 
die zur Abrechnung notwendigen Aus-
künfte zu erteilen und die eigene Dienst-
kleidung einzusetzen. Die erbrachten 
Leistungen wurden von der Klinik durch 
Pauschalen bei Dialyseleistungen oder 
auf der Basis der Gebührenordnung für 
Ärzte vergütet. Die Beklagte stellte zu-
letzt fest, dass die Tätigkeit des Klägers 
bei der Beigeladenen seit 24. Februar 
2017 aufgrund eines Beschäftigungsver-
hältnisses der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
nach dem Recht der Arbeitsförderung un-
terlegen habe. Das Sozialgericht hat die 
Verwaltungsentscheidung mangels einer 
Vertragsbeziehung zwischen dem Kläger 
und der Beigeladenen aufgehoben. Das 
Landessozialgericht hat die Klage abge-
wiesen. Der Kläger sei nach den tatsäch-
lich gelebten Regelungen des Kooperati-
onsvertrags in den Betriebsablauf der Kli-
nik eingegliedert gewesen. Auch wenn 
der Kooperationsvertrag im Namen der 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ge-
schlossen worden sei, würden die Ge-
sellschafter für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft gesamtschuldnerisch haf-
ten. Der Kläger erfülle in der Klinik eine 
eigene Dienstpflicht in persönlicher Ab-
hängigkeit zur Klinik und erhalte dafür 
eine Vergütung ohne unternehmerisches 
Risiko. Es spiele keine Rolle, dass er für 
diese Tätigkeit nicht selbst "entlohnt" 
werde, sondern sich die Abrechnung im 
Verhältnis der Klinik zur Gemeinschafts-
praxis vollziehe. Mit seiner Revision rügt 
der Kläger die Verletzung von § 7 Abs. 1 
SGB IV in Verbindung mit § 1 S. 1 SGB 
VI und § 25 Abs. 1 S. 1 SGB III. Da der 
Kooperationsvertrag allein im Namen der 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ge-
schlossen worden sei, schulde er dem 
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Krankenhaus keine Arbeitsleistung. Eine 
Vergütung könne er nicht verlangen. We-
der aus der gesamtschuldnerischen Haf-
tung noch aus der Haftung für Gesell-
schaftsverbindlichkeiten nach § 128 HGB 
analog folge eine Pflicht zur persönlichen 
Leistungserbringung. Die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts entscheide, wer die 
ärztliche Leistung vornehme, und verteile 
die Gesamteinnahmen im Innenverhält-
nis entsprechend den Beteiligungsver-
hältnissen. Abgesehen davon trage er als 
Gesellschafter auch ein unternehmeri-
sches Risiko. Auch müsse er sich nicht in 
die Struktur einer Abteilung des Kranken-
hauses eingliedern. 
 
Die Revision des Klägers war nicht er-
folgreich. Bei seinen Einsätzen für die 
Beigeladene zu 1. unterlag er ab 24. Feb-
ruar 2017 als Beschäftigter der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung und nach dem Recht der 
Arbeitsförderung. Die ab 1. April 2022 
geltende Gesetzesfassung des § 7a Abs. 
1 SGB IV, wonach die Deutsche Renten-
versicherung Bund nur noch über das 
Vorliegen von Beschäftigung oder 
Selbstständigkeit und nicht mehr über die 
Versicherungspflicht zu entscheiden hat, 
betrifft nach Sinn und Zweck des Geset-
zes nur von der Beklagten bis zum 31. 
März 2022 noch nicht abgeschlossene 
Statusfeststellungsverfahren oder da-
nach neu zu treffende Statusentschei-
dungen. Eine Korrektur der bereits 2017 
getroffenen behördlichen Entscheidung 
allein aus verfahrensrechtlichen Gründen 
wäre dem mit der Gesetzesänderung 
verfolgten Zweck der Verfahrensverein-
fachung nicht dienlich. Der Beschäfti-
gung des Klägers steht nicht entgegen, 
dass der Kooperationsvertrag im Namen 
der Berufsausübungsgemeinschaft ge-
schlossen worden ist. Er haftete als Ge-

sellschafter akzessorisch für die Verbind-
lichkeiten der Außen-Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts analog § 128 HGB (al-
ter Fassung). Die Umstände der Tätigkeit 
sprechen nicht überwiegend für eine 
selbstständige Dienst- oder Werkleistung 
der Berufsausübungsgemeinschaft, für 
die sie den Kläger als Erfüllungsgehilfe 
eingesetzt hätte. Der Klägers war von der 
Beigeladenen zu 1. persönlich abhängig. 
Nach der Rechtsprechung des Senats 
sind Honorarärzte in einem Krankenhaus 
wegen der dort geltenden regulatori-
schen Rahmenbedingungen regelmäßig 
abhängig beschäftigt. Bei den Einsätzen 
des Klägers bestand ein mit einem Hono-
rararzt vergleichbarer Grad der Einglie-
derung in die Klinik. Er erbrachte die Leis-
tungen bei Krankenhauspatienten und 
war grundsätzlich unter Verwendung der 
dort vorgehaltenen Mittel tätig. Für den 
Einsatz standen ihm die Einrichtungen 
und das medizinische Personal ohne 
Nutzungsentgelt zur Verfügung. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten hatte die Klinik 
ein Letztentscheidungsrecht. Das Recht 
der Berufsausübungsgemeinschaft, den 
jeweils einzusetzenden Arzt oder Vertre-
ter selbst zu bestimmen, führte nicht zu 
einem anderen Ergebnis. Die Höchstper-
sönlichkeit einer Leistung ist zwar regel-
mäßig ein Indiz für Beschäftigung, ihr 
Fehlen führt aber nicht zwingend zur 
Selbstständigkeit. Durch die vertraglich 
geforderte Qualifikation des eingesetzten 
Arztes und dessen Zugehörigkeit zur Ge-
meinschaftspraxis wurde außerdem 
deutlich, dass es gerade auch auf den 
Einsatz des Klägers ankam. Da die Klinik 
über keine angestellten Nephrologen ver-
fügte, benötigte sie die Ärzte der Berufs-
ausübungsgemeinschaft zur Sicherstel-
lung ihrer Leistungsfähigkeit. Der Kläger 
war auch gegen Entgelt tätig. In Anleh-
nung an die gesetzlichen Regelungen zur 
unwirksamen Arbeitnehmerüberlassung 
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ist das zwischen der Berufsausübungs-
gemeinschaft und der Beigeladenen zu 
1. vereinbarte Entgelt als die für die Tä-
tigkeit des Klägers geschuldete Vergü-
tung heranzuziehen, auch wenn diese 
nicht direkt an ihn gezahlt wurde und er 
im Innenverhältnis nur einen Anspruch im 
Rahmen der vereinbarten Gewinnvertei-
lung hatte. 
Quelle: BSG, Urt. v. 13.11.2025, B 12 BA 4/23 
R 
 
 
LSG Berlin-Brandenburg: Neues Heb-
ammen-Vergütungsmodell aus 
Schiedsspruch bleibt zunächst wirk-
sam 
Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-
Brandenburg hat enschieden, dass die 
seit dem 1. November 2025 geltenden 
Neuregelungen zur Vergütung der freibe-
ruflich tätigen Hebammen im sogenann-
ten Hebammenhilfevertrag zunächst voll-
ständig in Kraft bleiben. 
 
Seit dem 1. November 2025 wird die Ver-
gütung der freiberuflich tätigen Hebam-
men durch einen neuen, im Wege eines 
Schiedsspruchs zustande gekommenen 
Vertrag zwischen dem Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband) und den Hebammen-
verbänden geregelt. Durch das neue Ver-
gütungsmodell sieht der DHV insbeson-
dere die in Krankenhäusern freiberuflich 
tätigen Beleghebammen im Nachteil.  
 
Seinen Antrag auf einstweiligen Rechts-
schutz, mit dem Ziel, die vormaligen Ver-
gütungsregelungen des bisherigen Heb-
ammenhilfevertrages jedenfalls teilweise 
wieder in Kraft zu setzen, hat das LSG 
nun zurückgewiesen. Schiedssprüche 
unterlägen nur einer eingeschränkten ge-
richtlichen Kontrolle. Sie seien durch ih-

ren Kompromisscharakter und einen wei-
ten Gestaltungsspielraum der Schieds-
stellen geprägt und stellten regelmäßig 
nicht die einzig sachlich vertretbare Ent-
scheidung dar. Anhaltspunkte dafür, 
dass die Vergütung der Hebammen wirt-
schaftlich unangemessen festsetzt wor-
den sei, bestünden nicht. Durch die 
Schiedsstelle festgesetzt wurde eine Ver-
gütungshöhe von 6,19 € pro abgeschlos-
sener 5-Minuten-Einheit. Zwar fielen hier-
durch „Optimierungsmöglichkeiten“ für 
Beleghebammen weg, die zuvor Leistun-
gen je angefangene 30 Minuten abrech-
nen konnten, was Leistungen knapp über 
30 Minuten attraktiv gemacht habe. Die 
Umstellung auf ein 5-Minuten-Abrech-
nungssystem sei jedoch Gegenstand ei-
nes Gesamtkompromisses gewesen, zu 
dem auch Vergütungssteigerungen von – 
hochgerechnet – bisher 60,37 € pro 
Stunde auf nunmehr 74,28 € pro Stunde 
zählten. Teil dieses neuen Gesamtkon-
zepts sei auch die Entscheidung der 
Schiedsstelle gewesen, die Vergütung 
für eine – einzige – Hilfeleistung bei We-
hen und Geburt deutlich zu erhöhen, 
während die Parallelüberwachung einer 
zweiten oder dritten Geburt nicht in glei-
cher Höhe vergütet werde. Dies solle die 
allseits gewünschte 1:1-Betreuung von 
gebärenden Frauen und deren Kindern 
stärken. Berücksichtigt worden sei hier-
bei, dass Beleghebammen deutlich ge-
ringere Betriebs- und Materialkosten hät-
ten, wenn sie bei der Geburtsbetreuung 
auf die Infrastruktur der Krankenhäuser 
zurückgreifen. Die vom DHV aufgestellte 
Behauptung, durch den Schiedsspruch 
sei es für Beleghebammen zu einer Re-
duktion des Stundensatzes auf 80 % ge-
kommen, sei nicht hinreichend dargelegt 
worden. Soweit der DHV geltend mache, 
der neue Hebammenhilfevertrag führe 
letztlich zur Abschaffung des Berufs der 
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Beleghebamme, fehle es an validen An-
haltspunkten. Die Vertragspartner seien 
durch den Schiedsspruch jedenfalls ver-
pflichtet worden, die Auswirkungen des 
neuen Vergütungsmodells nach Vorlie-
gen repräsentativer Abrechnungsdaten 
gemeinsam zu evaluieren und erforderli-
chenfalls Verhandlungen zur Weiterent-
wicklung des Vergütungssystems aufzu-
nehmen. Zudem sei die Laufzeit für die 
Vergütungshöhe von 6,19 € pro abge-
schlossener 5-Minuten-Einheit lediglich 
bis 31. Dezember 2027 festgesetzt wor-
den. Es komme auch nicht in Betracht, 
nur einzelne Regelungen zur Vergütung 
vorläufig außer Kraft zu setzen. Der 
Schiedsspruch sei ein im Wege des Kom-
promisses und wechselseitiger Zuge-
ständnisse geformtes Gesamtwerk eines 
sachkundigen Gremiums. 
 
Zum rechtlichen Hintergrund: 
Der GKV-Spitzenverband schließt mit 
den Berufsverbänden der Hebammen 
Verträge über die Versorgung der ge-
setzlich Versicherten mit Hebammenhilfe 
und deren Qualität, die abrechnungsfähi-
gen Leistungen und die Höhe der Vergü-
tung. Kommt ein Vertrag nicht zustande, 
wird der Vertragsinhalt durch eine aus 
Vertretern der Krankenkassen und der 
Hebammen in gleicher Zahl sowie aus ei-
nem unparteiischen Vorsitzenden und 
zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern 
zusammengesetzte Schiedsstelle festge-
setzt. Einzelheiten hierzu finden sich in § 
134a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V). 
Quelle: Pressemitteilung des LSG Berlin-Bran-
denburg zu Beschl. v. 11.12.2025, L 1 KR 
258/25 KL ER 
 
 
 

LAG Hamm: Fristlose Kündigung in-
folge „AU ohne Arztgespräch“ (On-
line-Attest)  
Das Landesarbeitsgericht Hamm (LAG) 
befasste sich mit der Wirksamkeit einer 
außerordentlichen Kündigung infolge der 
Vorlage einer Online-AU ohne Arztge-
spräch. 
 
Die Parteien streiten über die Wirksam-
keit einer fristlosen, hilfsweise ordentli-
chen Kündigung. Der Kläger war bei der 
Beklagten seit dem Jahr 2018 zunächst 
als Trainee und sodann als IT-Consultant 
beschäftigt. Der Kläger meldete sich bei 
der Beklagten für den Zeitraum vom 19. 
August bis zum 23. August 2024 als ar-
beitsunfähig erkrankt. Auf einer Website 
erwarb er kostenpflichtig eine Bescheini-
gung über eine Arbeitsunfähigkeit. Er 
füllte über die Website einen Fragebogen 
mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten 
aus. Abgefragt wurden Symptome, Fie-
ber, ausgeübte Tätigkeit, Intensität der 
Anstrengung der Arbeit und Fragen zu ei-
ner verzögerten Genesung. Der Kläger 
gab seine Tätigkeit als Informatiker sowie 
Symptome von Unwohlsein, trockener 
Husten, Gliederweh und Rückenweh an. 
Die Anstrengung wurde mit mittel be-
zeichnet. Der Kläger nahm folgende Me-
dikamente ein: Keltican, Ibuflam 800 mg, 
Lumbagil, Prospan, Aspirin Complex. Ein 
Kontakt mit einem Arzt fand im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Beschei-
nigung der Arbeitsunfähigkeit nicht statt; 
weder persönlich, noch telefonisch, noch 
digital. Einige Stunden nach Ausfüllen 
des Fragebogens erhielt der Kläger eine 
Bescheinigung über eine Arbeitsunfähig-
keit übersandt. Diese Bescheinigung ent-
spricht optisch weitestgehend dem Vor-
druck, der vor Einführung der elektroni-
schen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
als Muster 1b (1.2018) als Ausfertigung 
zur Vorlage beim Arbeitgeber durch die 
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Kassenärztliche Bundesvereinigung für 
die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
in Papierform vorgesehen war. Die auf 
den Namen des Klägers und unter Nen-
nung von Adresse, Geburtsdatum und 
gesetzlicher Krankenkasse ausgestellte 
Bescheinigung vom 21. August 2024 ent-
hält die Angaben, dass es sich um eine 
Erstbescheinigung handele, der Kläger 
seit dem 19. August 2024 arbeitsunfähig 
sei und weist unter dem Feld "Arzt-Nr." 
die Bezeichnung "Privatarzt" aus. Ferner 
findet sich folgende Angabe: "voraus-
sichtlich arbeitsunfähig aufgrund Fernun-
tersuchung nur mittels Fragebogen bis 
23.08.2024, festgestellt am 21.08.2024". 
Auf der Website, auf der der Kläger die 
Bescheinigung kostenpflichtig erwarb, 
wurde ein "AU-Schein ohne Gespräch" 
und ein "AU-Schein mit Gespräch" ange-
boten, wobei die Bescheinigung mit Ge-
spräch mit höheren Kosten verbunden ist 
als eine Bescheinigung ohne Gespräch. 
Hinter der Auswahlmöglichkeit eines 
"AU-Scheins ohne Gespräch" findet sich 
ein Stern, der auf einen Hinweistext ver-
weist. Dieser Hinweis auf der Website 
lautete: "*Krankschreibung mit Arztge-
spräch gültig mit Geld-zurück-Garantie, 
falls Deine AU nicht sofort akzeptiert wird. 
Wir zahlen Dir sogar 100% Deines 
Lohns, falls er verweigert wird. Beim AU-
Schein OHNE Arztgespräch solltest Du 
Deinen Arbeitgeber sofort um Akzeptanz 
der AU bitten, insb. wenn er misstrauisch 
ist. Schreib´ ihm z.B.: "Hier ist meine AU 
als PDF. Ist die OK so?". Falls er sie nicht 
zeitnah akzeptiert, storniere kostenlos 
und hol´ Dir lieber die AU MIT Gespräch 
bis zu 3 Tage rückwirkend von unseren 
online Ärzten mit deutscher Zulassung 
oder von einem Praxisarzt. Denn unsere 
AU OHNE Arztgespräch hat im Streitfall 
vor Gericht geringeren Beweiswert als 
unsere AU MIT Arztgespräch. Falls Dein 
Chef dann Indizien gegen Dich hat (z.B. 

Partyfoto auf Instagram), bräuchtest Du 
weitere Beweise (z.B. Freund als Zeuge). 
Die zugelassenen Ärzte für die gültige AU 
OHNE Arztgespräch sind zudem interna-
tional und nur online tätig, so dass sie we-
der Praxissitz noch Zulassung in Deinem 
Land benötigen. Das könnte misstraui-
sche Arbeitgeber bei Nachforschungen 
irritieren, da diese Ärzte nur im Ausland 
und somit nicht bei einer deutschen Ärz-
tekammer registriert sind. Auf der AU 
steht daher unter dem Arztnamen statt 
der Adresse in Pakistan nur: "Privatarzt 
per Telemedizin" sowie dessen deutsche 
WhatsApp-Nr. und deutsche Email Ad-
resse." Diese Bescheinigung vom 21. Au-
gust 2024 reichte der Kläger bei der Be-
klagten zum Nachweis seiner Arbeitsun-
fähigkeit ein, indem er sie in das unter-
nehmensinterne System hoch lud. Hier-
über erhielt er die Systemmeldung "ap-
proved" als Eingangsbestätigung. Der 
Kläger nahm am 26. August 2024 seine 
Tätigkeit bei der Beklagten wieder auf. 
Die Beklagte zahlte an den Kläger Ent-
geltfortzahlung für den bescheinigten 
Zeitraum. Am 13. September 2024 infor-
mierte der in der Abteilung Abwesenhei-
ten tätige Mitarbeiter der Beklagten B die 
Mitarbeiterin der Personalabteilung C per 
E-Mail darüber, dass es sich bei der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung des Klä-
gers gegebenenfalls um eine Fälschung 
handeln könnte. Die Abteilung Abwesen-
heiten hatte zuvor geprüft, ob es sich um 
einen Arzt handelte und hatte erfolglos 
versucht, über den elektronischen Daten-
austausch mit der Krankenkasse etwaige 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen abzurufen. Diese lagen 
nicht vor. Die Beklagte kündigte das Ar-
beitsverhältnis mit dem Kläger außeror-
dentlich fristlos, hilfsweise ordentlich zum 
nächstmöglichen Termin. Gegen die 
Kündigung erhob der Kläger Klage. 
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Das LSG entschied, dass das Arbeitsver-
hältnis der Parteien durch die außeror-
dentliche Kündigung aufgelöst worden 
sei. Die Kündigung beruhe auf einem 
wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB. 
Das Verhalten des Klägers sei "an sich" 
geeignet, einen wichtigen Grund i.S.d. 
§ 626 Abs. 1 BGB zu bilden. Durch die 
Vorlage der Bescheinigung habe der Klä-
ger der Beklagten bewusst wahrheitswid-
rig suggiert, es habe zur Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit ein Kontakt mit einem 
Arzt stattgefunden. Dies stelle eine Ver-
letzung seiner arbeitsvertraglichen Rück-
sichtnahmepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) 
dar, die aufgrund des damit verbundenen 
Vertrauensbruches als "an sich" wichti-
ger Grund nach § 626 Abs. 1 BGB geeig-
net sei. Ob der Kläger tatsächlich arbeits-
unfähig war oder davon ausging, tatsäch-
lich arbeitsunfähig zu sein, sei insoweit 
unerheblich. Die Bescheinigung erwecke 
für einen unbefangenen Dritten den Ein-
druck, es handele sich um eine ärztliche 
Bescheinigung, die aufgrund eines ärztli-
chen Kontakts zustande gekommen sei. 
Die Verwendung der Begrifflichkeit "Fern-
untersuchung" spreche für eine Anam-
nese, die ohne gleichzeitige körperliche 
Präsenz von Arzt und Patient, jedoch im 
Wege einer Kommunikation mit einem 
Arzt erfolgt sei. Dem stehe auch nicht 
entgegen, dass die Bescheinigung den 
Zusatz "nur mittels Fragebogen" enthält. 
Dieser Zusatz weise lediglich auf die Me-
thode der Befunderhebung hin. Auch das 
äußere Erscheinungsbild der Bescheini-
gung verstärke die Annahme eines ärztli-
chen Kontakts. Dieses entspreche wei-
testgehend dem Vordruck, der vor Ein-
führung der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung als Muster 1b 
(1.2018) als Ausfertigung zur Vorlage 
beim Arbeitgeber durch die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung für die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen in Papierform 

vorgesehen war ("gelber Schein"). 
Dadurch werde gleichsam der Eindruck 
erweckt, die Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung sei ordnungsgemäß nach dem all-
gemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse zustande gekom-
men. Nach § 4 Abs. 5 S. 1 und 2 der Ar-
beitsunfähigkeits-Richtlinie dürfe die 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nur 
auf Grund einer ärztlichen Untersuchung 
erfolgen. Diese erfolge unmittelbar per-
sönlich oder mittelbar persönlich im Rah-
men einer Videosprechstunde oder nach 
telefonischer Anamnese nach Maßgabe 
von Absatz 5a. Eine ärztliche Untersu-
chung im Sinne der Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie liege jedoch mangels unmittel-
baren oder mittelbaren persönlichem 
Kontakt des Klägers mit einem Arzt nicht 
vor. Dem Kläger sei auch bewusst gewe-
sen, dass kein ärztlicher Kontakt stattge-
funden habe, ein solcher Eindruck aber 
durch die vorgelegte Bescheinigung bei 
der Beklagten erweckt werde. Der Be-
weiswert der Bescheinigung sei wegen 
der Nichteinhaltung der in § 4 Abs. 5 Satz 
1 und 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 
niedergelegten medizinischen Standards 
erschüttert. Die durch die Bescheinigung 
dokumentierte Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit sei entgegen der Vorgaben 
der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie nicht im 
Wege einer ärztlichen Untersuchung, 
sondern ohne persönlichen unmittelba-
ren oder mittelbaren ärztlichen Kontakt 
erfolgt. Zudem habe die Bescheinigung 
gegen Zahlung einer Gebühr nach Aus-
füllen eines Fragebogens online erwor-
ben werden können. Der Kläger sei sei-
ner angesichts des erschütterten Beweis-
werts der Bescheinigung bestehenden 
Substantiierungslast nicht hinreichend 
nachgekommen. Er habe lediglich pau-
schal vorgetragen, welche Symptome er 
in dem Fragebogen auf der Website an-
gegeben und welche Medikamente er 
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eingenommen habe. Welche konkreten 
gesundheitlichen Einschränkungen an 
den einzelnen Tagen des behaupteten 
Arbeitsunfähigkeitszeitraums bestanden 
und wie diese sich im Einzelnen auf seine 
Arbeitsfähigkeit ausgewirkt haben, sei 
nicht ausgeführt worden. Der Beklagten 
sei die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses unter Berücksichtigung der konkre-
ten Umstände des Falls und unter Abwä-
gung der Interessen beider Vertragsteile 
- jedenfalls bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist - nicht zumutbar gewesen. 
Quelle: LAG Hamm, Urt. v. 05.09.2025, 14 Sla 
145/25 
 
 
VG Kassel: Medizinprodukte können 
dem Arzneimittelbegriff des § 6 Abs. 1 
Nr. 2 BeihV HE unterfallen 
Das Verwaltungsgericht Kassel (VG) hat 
entschieden, dass Medizinprodukte dem 
Arzneimittelbegriff des § 6 Abs. 1 Nr. 2 
BeihV HE unterfallen können. 
 
Der Kläger begehrt die Anerkennung von 
Aufwendungen als beihilfefähig. Der Klä-
ger ist Versorgungsempfänger der Stadt 
D. Mit Antrag vom 26. September 2024 
beantragte er beim Magistrat der Stadt D. 
Beihilfe zu Aufwendungen in Höhe von 
insgesamt 1.622,69 Euro. Mit Bescheid 
vom 30. Oktober 2024 gewährte ihm die 
Beklagte hierauf Beihilfe in Höhe von 
906,12 Euro. Von der Rechnung vom 18. 
Juni 2024 in Höhe von 177,49 Euro seien 
lediglich 145,99 Euro beihilfefähig. Das 
Medikament Hylo Vision Sine sei kein 
Arzneimittel. Hiergegen legte der Kläger 
am 21. November 2024 Widerspruch ein 
(Bl. 10 d. BA). Das Medikament Hylo Vi-
sion Sine sei begleitend zu Augentropfen 
zur Senkung des Augeninnendrucks ver-
ordnet worden. Es wirke gegen die tro-
ckenen Augen, die brennen würden und 
die Sehfähigkeit beeinträchtigten. Die 

Beklagte wies den Widerspruch zurück. 
Daraufhin erhob der Kläger Klage. 
 
Das VG entschied, dass der Kläger einen 
Anspruch auf die Gewährung von Beihilfe 
für das Präparat Hylo Vision Sine habe. 
Anspruch auf Beihilfe haben gem. § 80 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HBG, § 2 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 S. 1 HBeihVO Versorgungs-
empfänger, wenn und solange sie Ver-
sorgungsbezüge erhalten. Beihilfen er-
gänzen dabei die aus den laufenden Be-
zügen zu bestreitende Eigenvorsorge 
(§ 1 Abs. 1 S. 2 HBeihVO). Die Beihilfe 
bemisst sich gem. § 80 Abs. 4 HBG nach 
einem Prozentsatz der beihilfefähigen 
Aufwendungen (Bemessungssatz). Bei-
hilfefähig sind Aufwendungen, wenn sie 
dem Grund nach notwendig und der 
Höhe nach angemessen sind (§ 5 Abs. 1 
Satz 1 HBeihVO). Aus Anlass einer 
Krankheit sind dabei beihilfefähige die 
Aufwendungen für die vom Arzt nach Art 
und Umfang schriftlich verordneten Arz-
neimittel, Verbandmittel und dergleichen, 
abzüglich eines Betrages von 4,50 Euro 
für jedes verordnete Arznei- und Ver-
bandmittel (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 HBei-
hVO). Der Begriff der Arzneimittel im 
Sinne dieser Vorschrift sei nicht auf Arz-
neimittel, die dem Arzneimittelbegriff des 
§ 2 Arzneimittelgesetz – AMG – unterfal-
len, beschränkt. Denn Sinn und Zweck 
des Arzneimittelgesetzes sei es, im Inte-
resse einer ordnungsgemäßen Versor-
gung der Bevölkerung mit Arzneimitteln 
für die Sicherheit im Verkehr mit Arznei-
mitteln, insbesondere für die Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der 
Arzneimittel zu sorgen (§ 1 AMG), wäh-
rend die Beihilfevorschriften Einzelheiten 
hinsichtlich der Unterstützung der aus 
den laufenden Bezügen des Beamten zu 
leistenden Eigenvorsorge regeln (§ 1 S. 2 
HBeihVO). Vor diesem Hintergrund sei 
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der Arzneimittelbegriff der Beihilfevor-
schriften – jedenfalls, wenn der Gesetz- 
oder Verordnungsgeber die Anwendung 
des § 2 AMG nicht ausdrücklich bestimmt 
(so etwa § 22 Bundesbeihilfeverordnung, 
§ 21 Beihilfenverordnung Rheinland-
Pfalz, § 18 Bayerische Beihilfeverord-
nung) – eigenständig. Allerdings könne 
die Definition des Arzneimittelgesetzes 
als Ausgangspunkt für die Auslegung des 
gleichlautenden Begriffes dienen. Zu Arz-
neimitteln im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 
S. 1 HBeihVO zählten danach grundsätz-
lich Stoffe oder Zubereitungen aus Stof-
fen, die dazu bestimmt sind, durch An-
wendung am oder im menschlichen Kör-
per Krankheiten, Leiden, Körperschäden 
oder krankhafte Beschwerden zu heilen, 
zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen. 
Entscheidend sei der materielle Zweck-
charakter, der sich darin äußere, dass 
nach objektiven Maßstäben mit dem Mit-
tel eine therapeutische Wirkung zu er-
warten sei. Die Einschätzung, ob es sich 
bei einem Präparat um ein Arzneimittel 
handelt, hänge folglich nicht von der kon-
kreten Behandlung ab. Unter diesen Vo-
raussetzungen würden grundsätzlich 
auch Präparate erfasst, die nicht dem 
Arzneimittelbegriff des § 2 AMG unterfal-
len, sondern zu den Medizinprodukten 
zählen, weil sie ihre Wirkung im oder am 
menschlichen Körper nicht durch phar-
makologische oder immunologische Mit-
tel oder metabolisch erreichen. Pharma-
kologisch in diesem Sinn setze eine 
Wechselbeziehung zwischen den Mole-
külen des betroffenen Stoffs und einem 
gewöhnlich als Rezeptor bezeichneten 
Zellbestandteil voraus, die entweder zu 
einer direkten Wirkung führt oder die Re-
aktion auf einen anderen Wirkstoff blo-
ckiert. Immunologisch bedeute eine Wir-
kung im oder am Körper durch Stimulie-
rung und/oder Mobilisierung durch Zellen 

oder Produkte, die an einer speziellen Im-
munreaktion beteiligt sind, und metabo-
lisch wirke ein Mittel, wenn es eine Ver-
änderung (Starten, Stoppen oder Ände-
rung der Geschwindigkeit) der normalen 
chemischen Prozesse bewirke, die an 
der normalen Körperfunktion beteiligt 
sind und diese unterstützen. Metabolisch 
sei folglich die Veränderung der bioche-
mischen Prozesse, die an der normalen 
Körperfunktion beteiligt sind oder deren 
Verfügbarkeit für diese von Bedeutung 
sind. Die Beihilfefähigkeit von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten sei auch nicht 
beschränkt auf apotheken- bzw. ver-
schreibungspflichtige Präparate. Dies er-
gebe sich bereits aus dem Wortlaut des 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 HBeihVO, der eine ent-
sprechende Einschränkung nicht enthält. 
Ein entsprechender Ausschluss sei auch 
nicht dem Beihilferecht immanent. Dies 
zeige der Vergleich mit den Beihilfevor-
schriften des Bundes und anderer Län-
der, in denen zwar teilweise entspre-
chende Ausschlüsse enthalten sind, aber 
– etwa im Bereich des Bundes – einem 
differenzierten Regelungssystem unter-
liegen (§ 22 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Nr. 2 und 
3 BBhV). Das streitgegenständliche Prä-
parat Hylo-Vision Sine sei zwar kein Arz-
neimittel im Sinne des § 2 AMG, aber ein 
Medizinprodukt, das dem beihilferechtli-
chen Arzneimittelbegriff entspreche. Es 
sei dazu bestimmt, die Augenoberfläche 
bei Trockenheitsgefühl und umgebungs-
bedingten Befindlichkeitsstörungen des 
Auges wie z. B. Brennen, Tränen und 
Sandkorngefühl zu benetzen und die Be-
schwerden dadurch zu lindern. Seine 
Wirkung am Menschen entfalte es nicht 
durch pharmakologische oder immunolo-
gische Mittel oder metabolisch, sondern 
über seine physikalische Wirkung. Das 
Präparat werde auch in der gelben Liste 
als (nicht apothekenpflichtiges) Medizin-
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produkt gekennzeichnet. Dass das Prä-
parat angesichts der klägerischen Grun-
derkrankung (Glaukom) und den Neben-
wirkungen der hiergegen angewandten 
Arzneimittel, v. a. Reizung, Trockenheits- 
und Fremdkörpergefühl Linderung der 
Beschwerden verschafft soll, ergebe sich 
zur Überzeugung des Gerichts aus der 
Gebrauchsanweisung. Im Übrigen sei bei 
einer Verordnung durch den Arzt grund-
sätzlich von der medizinischen Notwen-
digkeit auszugehen. Die Augenärztin Dr. 
E. habe das Präparat am 18. Juni 2024 
verordnet und die medizinische Notwen-
digkeit explizit bestätigt. Soweit das Ver-
waltungsgericht des Saarlandes fest-
stellt, dass das dort streitgegenständliche 
Produkt nicht beihilfefähig sei, beruhe 
dies auf einer landesrechtlichen Rege-
lung (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 S. 7 Beihilfeverord-
nung des Saarlandes bzw. Nr. 3.2 der 
AV), wonach die Arzneimittel-Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
die das Produkt nicht enthielten, entspre-
chend heranzuziehen war (VG des Saar-
landes, Urt. v. 10.05.2023, 2 K 1554/20). 
Einen entsprechenden Ausschluss ent-
halte das hessische Beihilferecht nicht. 
Quelle: VG Kassel, Urt. v. 17.07.2025, 1 K 
1004/25.KS  
 
 
LAG Thüringen: Kirchliches Sonder-
recht hinsichtlich Streik in einem Kli-
nikum 
Das Landesarbeitsgericht Thüringen 
(LAG) hat sich im Rahmen einer Ent-
scheidung mit der Streikuntersagung in 
kirchlichen Einrichtungen befasst. 
 
Die Parteien streiten um die Unterlas-
sung einer geplanten Streikmaßnahme. 
Unter anderem ist Verfügungsklägerin 
ein evangelisches Krankenhaus, das ei-
ner in der Rechtsform einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts organisierte Reli-
gionsgemeinschaft (Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD)) im Sinne der Art. 140 GG i.V.m. 
§ 137 Abs. 3 WRV als kirchliche Einrich-
tung zugeordnete ist. Die Verfügungsbe-
klagte ist eine Gewerkschaft, die die Inte-
ressen von Arbeitnehmern vertritt und in 
diesem Zusammenhang Verhandlungen 
zum Abschluss von Tarifverträgen führt. 
Am 15. Juli 2024 beschloss der Bundes-
vorstand der Verfügungsbeklagten die 
Einleitung von Arbeitskampfmaßnah-
men. Unter dem 22. Juli 2024 reichten die 
Verfügungskläger Klage gegen die Verfü-
gungsbeklagte beim Arbeitsgericht Erfurt 
ein, in der sie u.a. die Unterlassung des 
Aufrufs und der Durchführung von 
Streiks, Warnstreiks und sonstigen Ar-
beitskampfformen in der Einrichtung des 
evangelischen Krankenhauses begehr-
ten. Am 27. September 2024 haben die 
Verfügungskläger beim Arbeitsgericht 
den Erlass einer einstweiligen Verfügung 
mit Blick auf den geplanten Warnstreik 
am 14. Oktober 2024 beantragt. Mit Urteil 
vom 9. Oktober 2024 hat das Arbeitsge-
richt dem Hauptantrag der Verfügungs-
kläger stattgegeben. Gegen das Urteil 
hat die Verfügungsbeklagte Berufung 
eingelegt. 
 
Das LAG entschied, dass das Arbeitsge-
richt zu Recht dem Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung auf Unterlas-
sung des Warnstreiks stattgegeben. Der 
Verfügungsanspruch ergebe sich aus 
§ 1004 Abs. 1 BGB i.V.m. § 823 Abs. 1 
BGB, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 140 GG so-
wie Art. 137 Abs. 3 WRV. Der Anspruch 
könne dabei auf das allen drei Verfü-
gungsbeklagten zustehende kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht als absolutes 
Recht gestützt werden. Wie das Bundes-
arbeitsgericht ausführt, sei der Anwen-
dungsbereich des § 1004 Abs. 1 S. 2 



 

 

www.GesundheitsRecht.com - 11 - 

BGB nicht auf Eigentumsbeeinträchti-
gungen beschränkt, sondern erstrecke 
sich auf alle deliktsrechtlich geschützten 
Rechtsgüter und erfasst auch absolute 
Rechte. Das kirchliche Selbstbestim-
mungsrecht aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 
iVm. Art. 140 GG und Art. 137 Abs. 3 
WRV erfülle die Anforderungen eines ab-
soluten Rechts. Die durch Art. 140 GG 
iVm. Art. 137 Abs. 3 WRV gewährleistete 
freie Ordnung und Verwaltung der eige-
nen Angelegenheiten innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Geset-
zes ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts eine not-
wendige, rechtlich selbständige Gewähr-
leistung, die der Freiheit des religiösen 
Lebens und Wirkens der Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften die zur Wahrneh-
mung dieser Aufgaben unerlässliche 
Freiheit der Bestimmung über Organisa-
tion, Normsetzung und Verwaltung hinzu-
fügt. Die Gewährleistungen des kirchli-
chen Selbstbestimmungsrechts kämen 
nicht nur den Religionsgesellschaften 
und deren rechtlich selbständigen Teilen 
zugute, sondern allen der verfassten Kir-
che zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform. Die Reli-
gionsgesellschaften iSd. Art. 140 GG 
iVm. Art. 137 Abs. 3 WRV sind unmittel-
bare Träger des kirchlichen Selbstbe-
stimmungsrechts. Die diesen zugeordne-
ten Einrichtungen würden dieses Recht 
von ihnen ableiten, wenn die Einrichtun-
gen nach kirchlichem Selbstverständnis 
ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe entspre-
chend berufen sind, ein Stück des Auf-
trags der Kirche wahrzunehmen und zu 
erfüllen. Maßstab für das Vorliegen die-
ser Voraussetzungen sei das Ausmaß 
der institutionellen Verbindung mit einer 
Religionsgesellschaft oder die Art der mit 
der Vereinigung verfolgten Ziele. Mit dem 
angekündigten Warnstreik greife die Ver-
fügungsbeklagte auch in die Rechte aller 

Verfügungskläger ein. Denn die Ent-
scheidung der beteiligten Kirchen, das 
Verfahren ihrer kollektiven Arbeitsrechts-
setzung am bekenntnismäßigen Leitbild 
der Dienstgemeinschaft auszurichten 
und nach den Grundsätzen einer partner-
schaftlichen Lösung von Interessenge-
gensätzen auszugestalten, schließe den 
Arbeitskampf zur Gestaltung von Arbeits-
verhältnissen durch Tarifvertrag aus. Die 
durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte koali-
tionsmäßige Betätigung der Gewerk-
schaften trete dahinter zurück. Die Ent-
scheidung der betroffenen Kirchen, ihre 
kollektive Arbeitsrechtsordnung nicht mit 
Gewerkschaften durch erstreikbare Tarif-
verträge zu gestalten, sondern paritätisch 
besetzten, am Leitbild der Dienstgemein-
schaft ausgerichteten Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen und Schiedskommissio-
nen zu überlassen (sog. Dritter Weg), sei 
von ihrem Selbstbestimmungsrecht um-
fasst. Ein Arbeitskampf in ihren diakoni-
schen Einrichtungen zur Durchsetzung 
von Tarifforderungen führe zu einer 
rechtswidrigen Beeinträchtigung des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts. 
Denn in den jeweiligen Einrichtungen 
seien die auf dem Dritten Weg zustande 
gekommenen Arbeitsrechtsregelungen 
verbindlich und die Gewerkschaften sind 
in dieses Arbeitsrechtsregelungsverfah-
ren organisatorisch eingebunden. Eine 
Religionsgesellschaft könne grundsätz-
lich darüber befinden, ob sie die Arbeits-
bedingungen durch den Abschluss von 
Tarifverträgen regelt oder in Arbeitsrecht-
lichen Kommissionen und Schiedskom-
missionen vereinbart. Auch die Entschei-
dung, das Verfahren zur kollektiven Ar-
beitsrechtssetzung am Leitbild der 
Dienstgemeinschaft auszurichten, sei 
vom Selbstbestimmungsrecht umfasst. 
Die Dienstgemeinschaft verbinde alle am 
kirchlichen Auftrag Teilnehmenden unab-
hängig davon, auf welcher vertraglichen 
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Grundlage und in welcher Einrichtung sie 
tätig sind. Mit Dienstgemeinschaft werde 
damit das theologisch geprägte Selbst-
verständnis des Dienstes der Gläubigen 
in der Kirche und durch die Kirche an der 
Welt umschrieben, nach dem jede Ar-
beitsleistung ein Stück kirchlichen Auf-
trags in der Welt verwirklicht. Ausfluss 
dessen sei eine gemeinsame Verantwor-
tung der jeweiligen Dienstgeber und der 
Dienstnehmer für das gedeihliche Wirken 
der Kirche und ihrer Diakonie. Nach dem 
Bundesarbeitsgericht erfasse das Selbst-
bestimmungsrecht auch die Erstreckung 
des sog. Dritten Wegs auf die Arbeitneh-
mer diakonischer Einrichtungen. Denn zu 
den eigenen Angelegenheiten iSd. Art. 
140 GG iVm. Art. 137 Abs. 3 WRV ge-
höre nach kirchlichem Selbstverständnis 
auch das diakonische Wirken als Aus-
druck des christlichen Bekenntnisses. 
Die Entscheidung der beteiligten Kirchen, 
das Verfahren ihrer kollektiven Arbeits-
rechtssetzung am bekenntnismäßigen 
Leitbild der Dienstgemeinschaft auszu-
richten und nach den Grundsätzen einer 
partnerschaftlichen Lösung von Interes-
sengegensätzen auszugestalten, 
schließe den Arbeitskampf zur Gestal-
tung von Arbeitsverhältnissen durch Ta-
rifvertrag aus. Der Arbeitskampf sei da-
rauf gerichtet, durch das Vorenthalten 
von Arbeitskraft und einen hierdurch aus-
gelösten wirtschaftlichen Schaden Druck 
auf die Arbeitgeberseite auszuüben, da-
mit diese über die Arbeitsbedingungen 
überhaupt verhandelt und somit jenes 
Kräftegleichgewicht geschaffen wird, das 
ein Zustandekommen einer Regelung 
und die sachgerechte Lösung des zu-
grundeliegenden Interessenkonflikts erst 
ermöglicht. Diese Kampfmöglichkeit wi-
derspreche jedoch dem Grundgedanken 
der Dienstgemeinschaft. Die damit ver-
bundene Arbeitsniederlegung würde 
nicht nur den kirchlichen Dienst am 

Nächsten suspendieren und damit die Er-
füllung des Missionsauftrags hindern, 
sondern aus Sicht der Kirchen auch eine 
bestehende Gemeinsamkeit von Dienst-
nehmern und Dienstgebern auflösen. Ein 
Ausschluss von Arbeitskampfmaßnah-
men in diakonischen Einrichtungen kolli-
diere allerdings mit der durch Art. 9 Abs. 
3 GG gewährleisteten Koalitionsfreiheit 
einer Gewerkschaft, mit dem Arbeitgeber 
die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder 
kollektiv im Wege von Tarifverträgen aus-
zuhandeln und hierfür Arbeitskämpfe zu 
führen. Die konkrete Kollisionslage be-
treffe vorliegend die unterschiedlichen 
Modelle zur Regelung der Arbeitsbedin-
gungen. Während die Kirche sich hierzu 
eines am Leitbild der Dienstgemeinschaft 
ausgerichteten kooperativen Verfahrens 
bediene, in dem letztlich die Möglichkeit 
einer Schlichtung durch einen neutralen 
Dritten, also den Vorsitzenden einer 
Schlichtungskommission einen fairen In-
teressenausgleich garantieren soll, setze 
die Gewerkschaft auf das damit unver-
einbare Regelungsmodell des staatlichen 
Tarifrechts, in dem erst durch Druck und 
Gegendruck angemessene Verhand-
lungsergebnisse erreicht werden. Ein 
Vergleich beider Regelungsmodelle 
zeige, dass sie sich nicht im Ziel, sondern 
nur in der Wahl der zu dessen Erreichung 
gebotenen Mittel unterscheiden. Sowohl 
das Regelungsverfahren der Kirche als 
auch das der Koalitionen sei darauf ge-
richtet, den von der staatlichen Rechts-
ordnung frei gelassenen Raum des Ar-
beitslebens sinnvoll zu ordnen, indem der 
typische Interessengegensatz zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch kol-
lektives Handeln zu einem angemesse-
nen Ausgleich gebracht wird. Das Bun-
desarbeitsgericht habe Voraussetzungen 
formuliert, bei deren Vorliegen davon 
ausgegangen werden könne, dass aus-
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reichend Rücksicht auf die verfassungs-
rechtlichen Gewährleistungen des Art. 9 
Abs. 3 GG genommen wird. Denn das 
Regelungsmodell des Dritten Weges 
dürfe die Koalitionsfreiheit und das Kon-
zept der Tarifautonomie nur insoweit ver-
drängen, wie es für die Wahrung des Leit-
bildes von der Dienstgemeinschaft erfor-
derlich sei und das angestrebte Ziel eines 
fairen, sachgerechten und verbindlichen 
Interessenausgleichs tatsächlich und in 
kohärenter Weise erreiche. Danach dürf-
ten Gewerkschaften nicht zu einem 
Streik aufrufen, wenn eine Religionsge-
sellschaft über ein am Leitbild der Dienst-
gemeinschaft ausgerichtetes Arbeits-
rechtsregelungsverfahren verfügt, bei 
dem die Dienstnehmerseite und die 
Dienstgeberseite in einer paritätisch be-
setzten Kommission die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten gemeinsam 
aushandeln und einen Konflikt durch den 
neutralen Vorsitzenden einer Schlich-
tungskommission lösen (sog. Dritter 
Weg). Das gelte jedoch nur, soweit Ge-
werkschaften in dieses Verfahren organi-
satorisch eingebunden sind und das Ver-
handlungsergebnis für die Dienstgeber-
seite als Mindestarbeitsbedingung ver-
bindlich ist. Diese vom Bundesarbeitsge-
richt formulierten Voraussetzungen seien 
vorliegend gegeben: Nach der am Leit-
bild der Dienstgemeinschaft orientierten 
Verfahrenskonzeption des Dritten Wegs 
obliegt es nach dem ARRG-DW.EKM der 
beim Verfügungskläger zu 2) eingerichte-
ten Arbeitsrechtlichen Kommission, Re-
gelungen zu schaffen, die den Ab-
schluss, den Inhalt und die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen betreffen, § 2 
Abs. 2 ARRG-DW.EKM. Nach § 4 ARRG-
DW.EKM sei die arbeitsrechtliche Kom-
mission paritätisch mit Vertretern der 
Dienstnehmer- und der Dienstgeberseite 
besetzt. Die Beschlüsse der ARK werden 
nach § 13 Abs. 6 S. 1 ARRG-DW.EKM 

mit den Stimmen der Mehrheit ihrer ge-
setzlichen Vertreter gefasst. Eine Aus-
nahme gelte für Arbeitsrechtsregelungen 
nach § 2 Abs. 2 ARRG-DW.EKM, die der 
Zustimmung von mindestens sieben Mit-
gliedern der ARK bedürfen. Nachdem die 
ARK mit jeweils fünf Dienstnehmer- und 
Dienstgebervertretern besetzt ist, könne 
keine Seite alleine verbindliche Entschei-
dungen treffen. Ein schlichtes Überstim-
men sei ausgeschlossen. Weder Dienst-
nehmer- noch Dienstgebervertretern 
komme ein Vetorecht zu. Alle zu berück-
sichtigenden Stimmen hätten ein identi-
sches Gewicht. Komme es zu keiner Ei-
nigung, könne jede Seite eine Befassung 
des ebenfalls paritätisch besetzten 
Schlichtungsausschusses unter neutra-
lem Vorsitz erreichen. Das vom Bundes-
arbeitsgericht hervorgehobene Konsens-
prinzip werde durch § 13 Abs. 5 S. 4 
ARRG-DW.EKM belegt. Während § 13 
Abs. 5 S. 1 ARRG-DW.EKM für die Be-
schlussfähigkeit der ARK die Anwesen-
heit von mindestens sieben ihrer Mitglie-
der vorsieht, senke § 13 Abs. 5 S. 4 
ARRG-DW.EKM in einer dritten Sitzung 
die notwendige Anwesenheit auf die 
Hälfte der Mitglieder ab. Hierdurch wer-
den destruktive Blockaden durch eine 
Seite verhindert. Gerade diese – wenig 
konstruktive – Blockadehaltung mag der 
tariflichen Auseinandersetzung imma-
nent sein, sei aber dem kirchlichen Kon-
sensprinzip wesensfremd. Die Entschei-
dung, die nach § 13 Abs. 5 S. 4 ARRG-
DW.EKM in der dritten Sitzung mit abge-
senkter Beschlussfähigkeit getroffen 
wird, könne ihrerseits gemäß §§ 13 Abs. 
5 S. 6, 15 Abs. 4 ARRG-DW.EKM dem 
Schlichtungsausschuss vorgelegt wer-
den. Sowohl die Dienstnehmer- als auch 
die Dienstgeberseite könnten nach § 15 
ARRG-DW-EKM den Schlichtungsaus-
schuss anrufen, wenn innerhalb der ARK 
kein Konsens gefunden werden kann. 
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Für die Anrufung des Schlichtungsaus-
schusses müssen je nach streitbefange-
nem Gegenstand unterschiedliche 
Quoren erreicht werden. Unabhängig von 
diesen Quoren sei durch die Besetzung 
der ARK mit jeweils fünf Dienstnehmer- 
und Dienstgebervertretern sichergestellt, 
dass beide Parteien allein durch ihre ei-
genen Stimmen eine Anrufung des 
Schlichtungsausschusses erreichen kön-
nen. Auch die Anforderungen des Bun-
desarbeitsgerichts an die paritätische Be-
setzung und den neutralen Vorsitz des 
Schlichtungsausschusses seien gewahrt. 
Quelle: LAG Thüringen, Urt. v. 11.10.24, 1 
SaGa 10/24 (einstw. Rechtsschutz); bestätigt 
durch Hauptsacheverfahren des ArbG Erfurt, 
Urt. v. 13.11.2025, 5 Ca 1304/24 
 
 
ArbG Hannover: 30 Minuten als An-
rückzeit bei Rufbereitschaft 
Das Arbeitsgericht Hannover (ArbG), hat 
eine Weisung eines Klinikums gegenüber 
einem Oberarzt, wonach dieser während 
der Rufbereitschaft innerhalb von 30 Mi-
nuten ab dem Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme am Bett der stationär versorgten 
Patient:innen verfügbar sein muss, als 
unwirksam erklärt. 
 
Die Parteien streiten über die Wirksam-
keit einer Weisung der Beklagten. Die 
Beklagte beschäftigt den Kläger in der 
Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten, 
Internistische Intensivmedizin (Medizini-
sche Klinik I), als Oberarzt. Auf das Ar-
beitsverhältnis finden kraft einzelvertrag-
licher Bezugnahme der Tarifvertrag für 
Ärztinnen und Ärzte an kommunalen 
Krankenhäusern (TV-Ärzte/VKA) und 
den diesen ergänzenden, ändernden 
oder ersetzenden Tarifverträgen in der 
für den Bereich der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) je-
weils geltenden Fassung, einschließlich 
des Tarifvertrages zur Überleitung der 

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen 
Krankenhäusern in den TV-Ärzte/VKA 
und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ- Ärzte/VKA), Anwendung. Der Klä-
ger ist nach § 7 TV-Ärzte/VKA zur Leis-
tung von Bereitschafts- und Rufbereit-
schaftsdiensten verpflichtet. Weiter heißt 
es in § 10 Abs. 8 TV-Ärzte/VKA: „Die Ärz-
tin/Der Arzt hat sich auf Anordnung des 
Arbeitgebers außerhalb der regelmäßi-
gen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber 
anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um 
auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Ruf-
bereitschaft). Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Ärz-
tin/der Arzt vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren 
technischen Hilfsmittel zur Gewährleis-
tung der Erreichbarkeit ausgestattet wird. 
Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur 
anordnen, wenn erfahrungsgemäß ledig-
lich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 
(...)." Der Kläger leistet als Oberarzt re-
gelmäßig Rufbereitschaftsdienste für die 
Klinik. Am 19.09.2024 erhielt der Kläger 
von der Beklagten eine schriftliche 
Dienstanweisung. Darin heißt es unter 
anderem: 
 
„1. Diese Dienstanweisung dient der 
Konkretisierung der Regelungen zur Ruf-
bereitschaft mi TV-Arzte. Sie gilt für alle 
Ärztinnen und Ärzte der Klinik für Herz- 
und Gefäßkrankheiten, die an der Rufbe-
reitschaft teilnehmen. 
(…) 
3. Die zum Rufbereitschaftsdienst einge-
teilten Beschäftigten haben dafür Sorge 
zu tragen, dass sie bei medizinischer 
Notwendigkeit innerhalb von maximal 30 
Minuten am Patienten verfügbar sind. 
4. Die oben genannten Punkte erfordern 
die Sicherstellung der (mobil-) telefoni-
schen Erreichbarkeit sowie die entspre-
chende Wahl des Aufenthaltsortes. Das 



 

 

www.GesundheitsRecht.com - 15 - 

Klinikum stellt bei Bedarf ein Zimmer zur 
Verfügung.“ 
 
Der Kläger ist der Auffassung, dass die 
Weisung der Beklagten eine nicht billige 
Anrückzeit von 30 Minuten für den Be-
ginn der Arbeitsleistung festlege. Sie 
stelle damit eine unzulässige örtliche Be-
schränkung des Aufenthaltsortes im Rah-
men der Rufbereitschaft dar. Es sei ihm 
insbesondere unmöglich seinen Wohnort 
als Aufenthaltsort während der Rufbereit-
schaft zu wählen. Von dort aus benötige 
der Kläger durchschnittlich 17 Minuten 
zum Klinikum. Hinzu kämen (durch-
schnittliche) interne Wegezeiten zur Wä-
schezentrale und zum Zeiterfassungster-
minal von 5 Minuten und Umkleidezeiten 
von 8 Minuten. 
 
Das ArbG entschied, dass die Weisung 
der Beklagten, wonach der Kläger wäh-
rend eines Rufbereitschaftsdienstes ver-
pflichtet ist, ab dem Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme innerhalb von maximal 30 
Minuten am Patienten verfügbar zu sein, 
unwirksam ist. Die Weisung halte sich 
nicht an die Grenzen des arbeitgebersei-
tigen Direktionsrechtes nach § 106 
GewO. Sie entspreche nicht billigen Er-
messen, § 315 BGB. Die vorliegende ta-
rifliche Regelung zur Rufbereitschaft er-
öffne der Beklagten grundsätzlich die 
Möglichkeit, die Zeit zwischen Abruf und 
der Arbeitsaufnahme zu konkretisieren 
und diese unter Beachtung der Grunds-
ätze billigen Ermessens festzulegen. Die 
Weisung der Beklagten sei aber unter 
Beachtung der Besonderheiten des vor-
liegenden Einzelfalls unbillig. Die Frage, 
ob eine bestimmte Anrückzeit billigem Er-
messen entspricht, könne nicht generell 
beantwortet werden, sondern sei immer 
eine Frage des Einzelfalls. Die Leistungs-
bestimmung nach billigem Ermessen ver-

lange eine Abwägung der wechselseiti-
gen Interessen nach verfassungsrechtli-
chen und gesetzlichen Wertentscheidun-
gen, allgemeinen Wertungsgrundsätzen 
der Verhältnismäßigkeit und Angemes-
senheit sowie der Verkehrssitte und Zu-
mutbarkeit. In die Abwägung seien alle 
Umstände des Einzelfalls einzubeziehen. 
Arbeitnehmende seien, auch nicht vor-
läufig, an unbillige Weisungen gebunden. 
Die Weisung verletze die Interessen des 
Klägers in unbilliger Weise. Nach Auffas-
sung des ArbG sei es dem Kläger im 
Rahmen der Rufbereitschaft nicht zumut-
bar, die Arbeitsleistung „am Patienten" 
binnen 30 Minuten nach Abruf zu begin-
nen. Auf Seiten der Beklagten sei zu be-
rücksichtigen, dass die Strukturvorgabe 
des gemeinsamen Bundesausschusses 
einen dreißigminütigen Einsatz des ärzt-
lichen Personals vorschreibt. Insoweit 
könnte die Eigenart der Tätigkeit von Ärz-
tinnen und Ärzten mi Bereich der Inneren 
Medizin bzw. Kardiologie zu berücksich-
tigen sein. Die Beklagte habe grundsätz-
lich ein gewichtiges Interesse an einer 
zeitnahen Patientenversorgung in die-
sem Bereich. Auf der anderen Seite 
schränke die Weisung den Kläger erheb-
lich in der Verwendung der Abrufzeit ein. 
Zwar lege der TV-Arzte/VKA den Woh-
nort nicht als typischen Aufenthaltsort 
während der Rufbereitschaft fest. Der 
Wohnort des Klägers sei allerdings nicht 
aufgrund der Art der Tätigkeit als Aufent-
haltsort während des Rufbereitschafts-
dienstes ausgeschlossen. Eine Arbeits-
aufnahme vom Wohnort des Klägers aus 
sei in angemessen kurzer Zeit möglich. 
Der Fahrweg liege mit durchschnittlich 17 
Minuten unter den nach höchstrichterli-
chen Rechtsprechung noch angemesse-
nen Wegezeiten von 25 bis 30 Minuten. 
Grundsätzlich seien Arbeitnehmende 
auch während der Rufbereitschaft in der 
Wahl ihres Aufenthaltsortes nicht völlig 
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frei. Zwar setze Rufbereitschaft - im Ge-
gensatz zum Bereitschaftsdienst - vo-
raus, dass Arbeitnehmende die Möglich-
keit haben müssen, sich in dieser Zeit 
auch um persönliche und familiäre Ange-
legenheiten zu kümmern, an sportlichen 
oder kulturellen Veranstaltungen teilzu-
nehmen oder sich mit Freunden zu tref-
fen. Allerdings bestehe der Zweck der 
Rufbereitschaft gerade darin, dass Ar-
beitnehmende in der Lage sein müssen, 
die Arbeit innerhalb einer angemessenen 
Zeitspanne auf Abruf aufnehmen zu kön-
nen. Kennzeichnend für Rufbereitschaft 
sei daher, dass zwischen dem Abruf und 
der Arbeitsaufnahme nur eine solche 
Zeitspanne liegen dürfe, deren Dauer 
den Einsatz nicht gefährdet und die Ar-
beitsaufnahme im Bedarfsfall gewährleis-
tet. Arbeitnehmende dürften sich nicht in 
einer Entfernung vom Arbeitsort aufhal-
ten, die dem Zweck der Rufbereitschaft 
zuwiderläuft. Mithin stünden mittelbare 
Einschränkungen des Aufenthaltsortes 
dem Vorliegen von Rufbereitschaft nicht 
zwangsläufig entgegen. Unter Umstän-
den sei es Arbeitnehmenden zumutbar, 
sich während der Arbeitszeit an einem 
anderen Ort als ihrem Wohnort aufzuhal-
ten, wenn der Wohnort so weit vom Ar-
beitsort entfernt liege, dass die Arbeits-
aufnahme in angemessen kurzer Zeit 
nicht möglich ist und der Einsatz deshalb 
gefährdet wäre. Ein solcher Fall liege je-
doch nicht schon dann vor, wenn der Ar-
beitsplatz von der Wohnung des Mitar-
beiters in ca. 25 bis 30 Minuten erreich-
bar ist. Wegezeiten in dieser Größenord-
nung seien nicht unüblich und deshalb 
vom Arbeitgeber auch bei Rufbereit-
schaft, die herkömmlicherweise überwie-
gend zu Hause geleistet wird, generell 
hinzunehmen. Neben dem Fahrweg 
seien für die Arbeitsaufnahme des Klä-
gers bei Patientenbehandlung unstreitig 

weitere Tätigkeiten erforderlich. Der Klä-
ger müsse zur Wäschezentrale gehen, 
um seine Dienstkleidung zu erhalten und 
diese in gesonderten Umkleideräumen 
anlegen. Dann erfolge - im Falle einer Pa-
tientenbehandlung - der Weg zum Herz-
katheter-Labor. Alle Abschnitte würden 
Zeit erfordern, welche nach dem Wortlaut 
der Weisung innerhalb von 30 Minuten 
abgeschlossen sein müssten. Dabei 
komme es entgegen der Auffassung der 
Beklagten auf die Einschränkung der 
Weisung, wonach die Zeit bei „medizini-
scher Notwendigkeit" einzuhalten ist, 
nicht an. Es sei während eines Rufbereit-
schaftsdienstes nicht absehbar, ob ein 
Fall von medizinischer Notwendigkeit 
eintreten werde. Die Beklagte sei dem 
Vortrag des Klägers zum Zeitaufwand 
der einzelnen Schritte nicht substantiiert 
entgegengetreten. Danach könne der 
Kläger von seinem Wohnort aus nach ei-
nem durchschnittlich siebzehnminütigen 
Fahrweg nicht gesichert innerhalb von 
dreißig Minuten am Patienten sein. Das 
ArbG habe nicht feststellen können, dass 
der Beklagten Wegezeiten von ca. 17 Mi-
nuten unzumutbar wären. Die Beklagte 
habe auch nicht behauptet, dass die Ruf-
bereitschaft nicht herkömmlicherweise 
überwiegend von zu Hause aus geleistet 
werden könne. Die Dringlichkeit der Ar-
beitsaufnahme nach Art der Tätigkeit sei 
nicht substantiiert worden. Auch seien 
keine betrieblichen Gründe konkretisiert 
worden, welche eine Umstrukturierung 
der Patientenversorgung mit anderen ar-
beitsrechtlichen mitteln unzumutbar ma-
chen. Zur Wahrung der zeitnahen Patien-
tenversorgung und der externen Vorga-
ben könnte die Beklagten grundsätzlich 
auf Dienste vor Ort oder Bereitschaftszei-
ten zurückgreifen. 
Quelle: ArbG Hannover, Urt. v. 24.04.2025, 2 
Ca 436/24 
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____________________________Kontaktdaten______________________________ 
 
 
 
Büro Frankfurt / Main 
Hanauer Landstraße 328-330 
60134 Frankfurt am Main 
Telefon (069) 94 74 15 70 
E-Mail: Frankfurt@GesundheitsRecht.com 

 Büro Hamburg  
Brandswiete 4 
20457 Hamburg 
Telefon (040) 39 10 69 70 
E-Mail: Hamburg@GesundheitsRecht.com 

   
Büro Köln 
Oberländer Ufer 184 
50968 Köln (Marienburg) 
Telefon (0221) 67 00 99 - 0 
E-Mail: Koeln@GesundheitsRecht.com 
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________________________ECHO________________________________ 
 
 
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich für besondere Themenschwerpunkte interessieren oder 
Fragen zu den aktuellen Themen haben. 
 
 
Fax: 069 / 94 74 157-19 
 
E-Mail: frankfurt@gesundheitsrecht.com 
 
 
Name, Titel: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vorname: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Unternehmen/Praxis: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Telefon:       E-Mail: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Themenschwerpunkt/Frage: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
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